
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke, Dr. André Hahn,
Gökay Akbulut, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 19/17974 –

Zusammenarbeit mit der Firma VFS-Global bei der Visaterminbuchung

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

In vielen deutschen Botschaften ist mittlerweile die Terminbuchung zur Visa-
beantragung nur noch über den privaten Dienstleister VFS möglich. Unter 
dem damaligen Bundesminister des Auswärtigen Dr. Guido Westerwelle 
(FDP) setzte die Privatisierung der hoheitlichen Aufgabe der Visavergabe ein. 
Während seiner Amtszeit strich das Auswärtige Amt erst Stellen in den Kon-
sularabteilungen und lagerte dann die ersten Visaverfahren aus – unter ande-
rem in der Türkei, Russland und China. Dr. Frank-Walter Steinmeier (SPD) 
ließ während seiner Amtszeit als Bundesminister des Auswärtigen das Perso-
nal wieder aufstocken; aber weil gleichzeitig auch die Zahl der Visumanträge 
stieg, ging das Outsourcing weiter – unter anderem in Tunesien, Marokko und 
Ägypten. Viele weitere Länder kamen in der Folgezeit hinzu (https://taz.de/Un
ternehmen-und-Einreiseerlaubnis/!5431379/). Immer wieder kommen den 
Fragestellerinnen und Fragestellern Beschwerden über Verzögerungen und 
Probleme bei der Buchung von Visaterminen über VFS zur Kenntnis. Ihnen 
sind Fälle bekannt, in denen Menschen monatelang auf die Freischaltung von 
Terminkontingenten warten müssen und dann an technischen Problemen der 
Website von VFS bei der Terminbuchung scheitern.

Weltweit werden massive Vorwürfe gegen VFS laut – u. a. auf Malta, wo VFS 
im Auftrag des Auswärtigen Amts tätig ist. Anfang letzten Jahres wurde VFS 
in einem Bericht des maltesischen National Audit Office (NAO) genannt, der 
die Vorwürfe der Bestechung und Korruption im Zusammenhang mit der Aus-
stellung von 3 696 Visa in Algerien untersuchte. Auch Probleme mit der 
Nichterreichbarkeit des Buchungssystems scheinen bei VFS virulent zu sein. 
Im Bericht des NAO heißt es: „Die von der NAO eingesehene E-Mail-
Korrespondenz zeigte, dass beim maltesischen Konsulat regelmäßig Be-
schwerden von Agenten und Antragstellern eingereicht wurden, die behaupte-
ten, dass sie VFS nicht erreichen konnten, weder telefonisch noch per E-
Mail.“ Weiter hieß es, dass es vor allem auch bei der Terminbuchung zu gro-
ßen Schwierigkeiten komme (http://nao.gov.mt//loadfile/987c0aaa-1748-4fae-
b83b-e2e8b2dfbcf8). Der Bericht des NAO stellt ferner zahlreiche Versäum-
nisse seitens VFS fest, darunter Verstöße gegen den Visakodex und die Geset-
ze zur Datenverarbeitung und zum Datenschutz, verlorene Sitzungsprotokolle 
und Datenlöschung. VFS weigerte sich, der NAO eine Reihe von angeforder-
ten Dokumenten zur Verfügung zu stellen. Außerdem soll VFS für die Aus-
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stellung von Visa Bestechungsgelder verlangt haben (http://nao.gov.mt//loadfil
e/987c0aaa-1748-4fae-b83b-e2e8b2dfbcf8). Die NAO berichtet, dass VFS-
Mitarbeiter in Algier Gelder zwischen 3 000 und 8 000 Euro für die Ausstel-
lung von Visa verlangten (https://theshiftnews.com/2019/08/26/company-emb
roiled-in-algerian-visa-scandal-criticised-for-ripping-people-off/).

Nicole Francis, die Geschäftsführerin der Nichtregierungsorganisation (NGO) 
Immigration Law Practitioners Association, erklärte gegenüber der Zeitung 
„The Independent“ (UK), dass sie über das „schlechte Dienstleistungsniveau“ 
von VFS besorgt sei. VFS sei darauf ausgerichtet, „gefährdete und weniger in-
formierte Migranten auszunutzen“ und sie dazu zu bringen, nutzlose Dienst-
leistungen wie den sogenannten „Premium Services“ zu kaufen. Auch aus Ni-
geria und Indien sind ähnliche Klagen über die Praktiken von VFS bekannt 
(https://theshiftnews.com/2019/08/26/company-embroiled-in-algerian-visa-sca
ndal-criticised-for-ripping-people-off/). Abgesehen von den immer wieder 
auftretenden Problemen halten die Fragestellerinnen und Fragesteller das Out-
sourcen von hoheitlichen Aufgaben für einen hochproblematischen Trend.

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Die Bundesregierung hat derzeit in 45 Ländern die Antragsannahme von 
Schengen-Visumanträgen auf der Basis von Konzessionsverträgen an externe 
Dienstleistungserbringer ausgelagert. Die externen Dienstleistungserbringer 
werden nach Maßgabe des Visakodex auf der Grundlage von öffentlichen Ver-
gabeverfahren nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) 
und der Konzessionsvergabeverordnung (KonzVgV) ausgewählt. Rechtliche 
Grundlage für die Zusammenarbeit ist Artikel 43 Visakodex. Aktuell arbeitet 
die Bundesregierung mit folgenden externen Dienstleistungserbringern zusam-
men: VFS, TLS und VisaMetric.
Für die Antragstellenden bietet die Auslagerung mehrere Vorteile, etwa keine 
Wartezeiten, erleichterte örtliche und telefonische Erreichbarkeit, einfacherer 
Zugang und kundenfreundlichere Öffnungszeiten.
Hoheitliche Aufgaben werden, wie in Artikel 43 Absatz 4 des Visakodex gere-
gelt, nicht ausgelagert. Externe Dienstleistungserbringer können nur mit den in 
Artikel 43 Absatz 6 des Visakodex abschließend aufgeführten Aufgaben betraut 
werden.
Die zitierten Textquellen in der Vorbemerkung der Fragesteller kritisieren ins-
besondere die Höhe der Serviceentgelte für die von den externen Dienstleis-
tungserbringern angebotenen Dienste. Für Deutschland sind die erhobenen Ser-
viceentgelte der externen Dienstleistungserbringer Ergebnis des öffentlichen 
Vergabeverfahrens. Sie liegen in der Regel deutlich unter der im Visakodex der 
EU vorgegebenen Maximalhöhe für die Servicegebühr von bis zur Hälfte einer 
Visumgebühr. Die aus diesen öffentlichen Vergabeverfahren resultierenden Ver-
träge regeln zudem die Qualitätsstandards und Datenschutzvorgaben für die 
Zusammenarbeit.

 1. An welchen deutschen Botschaften bzw. Visastellen werden welche Auf-
gabenbereiche im Rahmen des Visavergabeverfahrens bzw. des damit zu-
sammenhängenden Terminvergabeverfahrens von welchen privaten Trä-
gern übernommen (bitte einzeln und mit Datum der Vergabe für jede Ver-
tretung auflisten)?

Es wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung und auf die als Anlage 1 
beigefügte Tabelle verwiesen.
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 2. Wie lange müssen Antragstellende aktuell bei den deutschen Auslands-
vertretungen auf einen Termin zur Abgabe eines Visumantrags warten 
(bitte nach Ländern differenzierte Angaben zu den Wartezeiten machen; 
nach Auffassung der Fragestellerinnen und Fragesteller dürften der 
Bundesregierung diese Daten vorliegen bzw. sind sie für sie zumindest 
leicht zu beschaffen, sodass ein Verweis der Fragestellenden darauf, die 
Zeiten durch individuelle Terminabfragen zu jedem einzelnen Land bzw. 
Herkunftsland selbst abzufragen – vgl. z. B. Bundestagsdrucksache 
19/16440, Antwort zu Frage 1 –, unzumutbar und mit dem parlamentari-
schen Fragerecht nicht vereinbar ist)?

 3. Visatermine aus welchem Monat bzw. Jahr werden im Moment bei den 
deutschen Auslandsvertretungen bzw. Visastellen auf dem afrikanischen 
bzw. asiatischen Kontinent bearbeitet (bitte nach Ländern auflisten)?

Die Fragen 2 und 3 werden gemeinsam beantwortet.
Es wird auf als Anlage 2 beigefügte Tabelle verwiesen, der die im Februar 2020 
von den Visastellen weltweit gemeldeten Wartezeiten zu entnehmen sind.
Wartezeiten werden regelmäßig erst seit Februar 2020 und nur von den Visa-
stellen gemeldet, die Termin-Wartelisten vorgeschaltet haben. Termin-
Wartelisten werden eingeführt, wenn eine Selbstbuchung von Terminen im 
elektronischen Terminbuchungssystem des Auswärtigen Amts oder, wo zutref-
fend, des externen Dienstleistungserbringers durch die Antragstellerinnen und 
Antragsteller nicht möglich ist, da Termine innerhalb des freigegebenen Bu-
chungszeitraums, der bis zu drei Monate betragen kann, aufgrund übergroßer 
Nachfrage umgehend ausgebucht sind. Die Antragstellerinnen und Antragstel-
ler können ihren Terminwunsch auf diesen Termin-Wartelisten online registrie-
ren. Termine zur Visumbeantragung werden anschließend in chronologischer 
Reihenfolge durch die Visastelle vergeben. In diesen Fällen lassen sich aus der 
Zeit zwischen der Registrierung des Terminwunsches und dem Datum des Ter-
mins ungefähre Wartezeiten für einen Termin kalkulieren.
Da die Nachfrage nicht für alle Visumkategorien und in allen Ländern gleich 
groß ist, entscheiden die Visastellen in Abhängigkeit von den örtlichen Erfor-
dernissen, für welche Visumkategorien Termin-Wartelisten vorgeschaltet wer-
den müssen. Die damit zusammenhängenden Informationen für Antragsteller-
innen und Antragsteller werden auf den Webseiten der Auslandsvertretungen 
veröffentlicht.

 4. Bezüglich welcher Auslandsvertretungen sieht die Bundesregierung der-
zeit Probleme wegen langer Warte- und/oder Bearbeitungszeiten, was 
sind die Gründe hierfür, wie viele Termine sind an diesen Botschaften 
anhängig, inwieweit wurde die EU-Kommission über diese Vorfälle in-
formiert, und welche Maßnahmen zur Behebung der Probleme wurden 
jeweils ergriffen oder sind geplant (bitte darstellen)?

 5. In welchen Auslandsvertretungen bzw. Visastellen sind welche Probleme 
und Verzögerungen aufgetreten, bei denen die Bundesregierung Hand-
lungsbedarf sieht, und welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung 
daraus?

Die Fragen 4 und 5 werden gemeinsam beantwortet.
Zu den Wartezeiten wird auf die Antwort zu den Fragen 2 und 3 verwiesen. 
Mehrwöchige Wartezeiten auf einen Termin zur Schengen-Visumantragstellung 
melden derzeit die Auslandsvertretungen in Beirut für syrische Antragstellerin-
nen und Antragsteller sowie die Vertretungen in Erbil, Pristina, Rabat und San 
Francisco.
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Im Übrigen wird auf die Antwort der Bundesregierung zu den Fragen 18, 19, 
26 und 28 der Kleinen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. zu Visaerteilungen 
im Jahr 2018 und im ersten Halbjahr 2019 auf der Bundestagsdrucksache 
19/14701 verwiesen.

 6. Sind der Bundesregierung die in der Vorbemerkung dargestellten Be-
schwerden über das Unternehmen VFS bekannt, und inwieweit sind sol-
che oder ähnliche Probleme auch beim Einsatz von VFS in deutschen 
Auslandsvertretungen aufgetreten, und welche Konsequenzen zieht die 
Bundesregierung daraus?

Die in der Vorbemerkung der Fragesteller dargestellten Beschwerden über das 
Unternehmen VFS sind der Bundesregierung nicht bekannt.

 7. Sieht die Bundesregierung oder nach Kenntnis der Fragesteller die EU-
Kommission Handlungsbedarf in Bezug auf die Einhaltung des EU-
Visakodex an ihren Vertretungen, und falls ja, an welchen, und welche 
Konsequenzen zieht sie daraus?

In den Fällen, in denen die vom Visakodex vorgegebene maximale Wartezeit 
von 15 Tagen auf einen Termin nicht eingehalten werden kann, prüft und er-
greift die Bundesregierung mögliche Abhilfemaßnahmen.

 8. Welche Beschwerden gab es von Seiten der Konsulate und Botschaften 
wie auch von Betroffenen in Bezug auf das Unternehmen VFS oder 
Tochterunternehmen und die Bereitstellung und Erreichbarkeit der Ter-
minbuchungsseiten, und welche Konsequenzen zieht die Bundesregie-
rung daraus?

Zu Beginn der Zusammenarbeit mit VFS kam es 2019 in China und auf den 
Philippinen vereinzelt zu Beschwerden über die Qualität der Dienstleistungen 
von VFS. Anfängliche Mängel wurden mittlerweile behoben. In den letzten 
Wochen kam es in Indien zu Beschwerden wegen einer durch Hackerangriffe 
verursachten Störung des Terminbuchungssystems von VFS, die inzwischen 
behoben wurde.
Die Bundesregierung hat die Möglichkeit, bei vertraglichen Pflichtverletzungen 
Sanktionen anzudrohen, die von Geldstrafen bis hin zur Vertragskündigung rei-
chen.

 9. Aus welchen Gründen vergibt die Bundesregierung die Terminvergabe 
im Rahmen des Visaverfahrens an private Träger, und plant sie, diese 
Praxis auszuweiten?
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10. Wie bewertet die Bundesregierung das Outsourcing von Aufgaben der 
Visastellen und von Botschaften, und auf welchen Kriterien beruht diese 
Bewertung?

Inwieweit konnte eine Verbesserung der Dauer und Qualität des Visaver-
fahrens erreicht werden (bitte begründen), und warum ist die Bundes-
regierung nicht in der Lage, selbst ein zuverlässiges Terminbuchungssys-
tem einzurichten, das für die Betroffenen nicht mit Mehrkosten verbun-
den ist?

Die Fragen 9 und 10 werden gemeinsam beantwortet.
Zur Übernahme von Aufgaben im Visumverfahren durch externe Dienstleis-
tungserbringer wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen.
Die Buchung von Terminen bei den deutschen Auslandsvertretungen erfolgt 
grundsätzlich über das Online-Terminvergabesystem des Auswärtigen Amts 
und ist kostenlos. Nur ausnahmsweise, wie in der Türkei und in Erbil, überneh-
men externe Dienstleistungserbringer auch die Terminbuchung für Termine in 
den Auslandsvertretungen. Dieser Zusatzservice hat sich für Visastellen und 
Antragstellende bewährt und wird daher weitergeführt (vgl. auch Antwort der 
Bundesregierung zu Frage 9 der Kleinen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. zu 
„Visaerteilungen im Jahr 2018 und im ersten Halbjahr 2019“ auf Bundestags-
drucksache 19/14701).

11. Inwieweit ist in der Praxis gewährleistet, dass eine persönliche Vorspra-
che in den Visastellen innerhalb der im Visakodex vorgegebenen Frist 
auch ohne Einschaltung eines kostenpflichtigen externen Dienstleisters 
möglich ist (bitte ausführen)?

Mit Inkrafttreten des neuen Visakodex am 2. Februar 2020 ist durch die Neu-
fassung von Artikel 17 Absatz 5 des Visakodex die Pflicht der Mitgliedstaaten 
entfallen, eine Vorsprache zur unmittelbaren Antragstellung auch in der Visa-
stelle anzubieten.

12. Hat die Bundesregierung Kenntnisse über Datendiebstahl beim Unter-
nehmen VFS oder bei Tochterunternehmen (bitte ausführen), und hat es 
entsprechende Vorfälle auch im Zusammenhang mit der Beantragung 
von Visa an deutschen Vertretungen gegeben, und welche Konsequenzen 
zieht die Bundesregierung daraus?

13. Unterliegen die Datenbestände, die von VFS oder Tochterunternehmen 
im Rahmen der Visumsbeantragung erhoben werden, demselben Schutz 
wie Daten, welche bei den Botschaften und Konsulaten gespeichert wer-
den, und falls nein, wie kann die Bundesregierung sicherstellen, dass die-
se Daten nicht in die Hände von Regierungsbehörden ausländischer Staa-
ten und unbefugten Dritten gelangen?

Die Fragen 12, 13 und 15 werden gemeinsam beantwortet.
Die externen Dienstleistungserbringer sind vertraglich zur Einhaltung der euro-
päischen und deutschen Datenschutzbestimmungen weltweit in allen Antrags-
annahmezentren verpflichtet. Sie verfügen über ISO 27001 Zertifizierungen 
und dürfen keine für das Auswärtige Amt in Ausführung dieses Vertrages erho-
benen personenbezogenen Daten auf Servern außerhalb des Europäischen Wirt-
schaftsraums speichern.
Die externen Dienstleistungserbringer sind verpflichtet, Störungen, Verstöße 
des Dienstleisters oder der bei ihm beschäftigten Personen gegen datenschutz-
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rechtliche Bestimmungen oder die im Vertrag getroffenen Festlegungen sowie 
den Verdacht auf Datenschutzverletzungen oder Unregelmäßigkeiten bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten unverzüglich zu melden.
Im August 2017 hatte VFS das Auswärtige Amt über zwei größere Cyberan-
griffe auf die VFS Systeme informiert. Daten von Antragstellenden für deut-
sche Visa waren dabei nicht betroffen.

14. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung über Unregelmäßigkeiten 
bei der Visavergabe im Allgemeinen, und welche Dienstleister sind daran 
beteiligt (vgl. Bundestagsdrucksache 19/14701, Antwort zu Frage 27)?

Es wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 27 der Kleinen Anfrage 
der Fraktion DIE LINKE. zu Visaerteilungen im Jahr 2018 und im ersten Halb-
jahr 2019 auf Bundestagsdrucksache 19/14701 verwiesen. Externe Dienstleis-
tungserbringer sind nicht beteiligt.

15. Wie stellt die Bundesregierung sicher, dass die von VFS oder Tochterun-
ternehmen für deutsche Botschaften und Konsulate erhobenen Daten 
nicht an andere Staaten, für die VFS oder Tochterunternehmen arbeiten, 
weitergegeben werden?

Es wird auf die Antwort zu den Fragen 12 und 13 verwiesen.

16. Inwiefern bietet VFS oder bieten Tochterunternehmen im Rahmen ihrer 
Tätigkeit für deutsche Botschaften und Konsulate ebenfalls „Premium 
Services“ gegen Aufpreis an, und falls ja, wie ist dies mit dem Grundsatz 
der Gleichbehandlung vereinbar (https://www.independent.co.uk/news/u
k/home-news/vfs-global-home-office-outsourcing-visa-applications-a906
1476.html)?

17. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung über Vorfälle, dass Antrag-
steller von VFS oder Tochterunternehmen unter Druck gesetzt werden, 
um teurere „Premiumangebote“ zu kaufen, und welche Konsequenzen 
zieht sie daraus (https://www.financeuncovered.org/investigations/vfs-th
e-exploitative-dubai-based-firm-fuelling-a-massive-surge-in-home-offic
e-profits-from-uk-visas/)?

Die Fragen 16 und 17 werden gemeinsam beantwortet.
Die externen Dienstleistungserbringer haben vertragsgemäß die Möglichkeit, 
sogenannte „Premium Lounge services“ oder „VIP services“ mit gehobenem 
Wartekomfort einschließlich Bewirtung anzubieten. Eine Bevorzugung der 
Kunden, die diesen Service in Anspruch nehmen, bei der Vergabe von Termi-
nen ist ausdrücklich ausgeschlossen. Kommt es in Einzelfällen zu Vorwürfen, 
nach denen Antragstellende genötigt würden, die „Premium Lounge“ in An-
spruch zu nehmen, wird dem sofort nachgegangen und werden die Ursachen 
behoben.

Drucksache 19/18912 – 6 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode



18. Hat sich die Beschaffung von Visa für die Antragssteller durch die Zu-
sammenarbeit mit VFS oder Tochterunternehmen verteuert, falls ja, um 
wie viel, in welchen Botschaften, und welche Konsequenzen zieht die 
Bundesregierung daraus?

Für die Inanspruchnahme seiner Dienstleistungen erhebt der externe Dienstleis-
tungserbringer ein Serviceentgelt. Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung der 
Bundesregierung verwiesen.

19. Was hat die Bundesregierung unternommen, um den Klagen über man-
gelnden Service und auch den Korruptionsvorwürfen gegen VFS oder 
Tochterunternehmen nachzugehen?

Es wird auf die Antwort zu Frage 6 verwiesen.

20. Welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung aus den Meldungen 
über Korruption und Unregelmäßigkeiten bei VSF oder seinen Tochter-
unternehmen, und welche Kontrollmechanismen für private Dienstleister 
im Rahmen des Visaverfahrens wurden etabliert (vgl. http://nao.gov.mt//l
oadfile/987c0aaa-1748-4fae-b83b-e2e8b2dfbcf8)?

Die Auslandsvertretungen überwachen und kontrollieren die Einhaltung der 
vertraglichen Pflichten in den Visaantragsannahmezentren in ihrem Amtsbe-
zirk.
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